
 

  

DIE FRAGEN DES FRAGEBOGENS: 
WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN 

PERSONENBLATT 

 

 

 

Frage 1.1 Verwandtschaftsgrad oder Verhältnis 

zur Bezugsperson  

- Kinder werden als solche eingestuft, wenn sie von 

der Bezugsperson und/oder dem Ehepartner/einge-

tragenen Lebenspartner/zusammenlebenden, nicht-

ehelichen Lebensgefährten anerkannt sind. 

- Verwandte nur des Ehepartners/eingetragenen Lebens-

partners/zusammenlebenden, nichtehelichen Lebens-

gefährten geben den entsprechenden Verwandt-

schaftsgrad an, auch wenn der Ehepartner/eingetra-

gene Lebenspartner/zusammenlebende, nichteheli-

che Lebensgefährte der Bezugsperson verstorben ist 

oder lebt nicht in der Unterkunft (oder nutzt die 

Unterkunft im Laufe des Jahres nicht). 

- Die nicht angeführten Verwandten der Bezugsperson 

und/oder des Ehepartners/zusammenlebenden Part-

ners der Bezugsperson (Onkel der Bezugsperson 

oder des Ehepartners/zusammenlebenden Partners 

der Bezugsperson, Cousin/e der Bezugsperson oder 

des Ehepartners/zusammenlebenden Partners der 

Bezugsperson, usw.) müssen den Punkt „Sonstige/r 

Verwandte/r der Bezugsperson und/oder des 

Ehepartners/eingetragenen Lebenspartners/zusam-

menlebenden, nichtehelichen Lebensgefährten der 

Bezugsperson“ auswählen. 

- Personen, die ohne Vorhandensein einer partnerschaft-

lichen, verwandtschaftlichen oder gefühlsmäßigen 

Beziehung zur Bezugsperson oder zum Ehe-

partner/eingetragenen Lebenspartner/zusammenle-

benden, nichtehelichen Lebensgefährten der Bezugs-

person im Haushalt wohnen, wählen die Option 

„Sonstige zusammenlebende Person ohne partner-

schaftliche, verwandtschaftliche oder gefühlsmäßige 

Beziehung zur Bezugsperson“, z.B. das Dienst-

personal des Haushaltes (Haushaltshilfen), das in 

der Unterkunft lebt (oder die Unterkunft im Laufe 

des Jahres nutzt). 

MOD. 4  „Zusammenlebender Lebensgefährte/ 

zusammenlebende Lebensgefährtin 

(nichteheliche Lebensgemeinschaft)“:  

Person, die mit der Bezugsperson in einer Paar-

beziehung zusammenlebt (nichteheliche Lebensge-

meinschaft); dabei kann es sich sowohl um Paare 

unterschiedlichen Geschlechts als auch um gleichge-

schlechtliche Paare handeln (die keine eingetragene 

Lebenspartnerschaft im Sinne von Gesetz vom 20. Mai 

2016, Nr.76, Art. 1, Absätze 1-35, eingegangen sind). 

MOD. 5  Sohn/Tochter von [NOME COGNOME] und 

dessen Ehepartner/eingetragenem 

Lebenspartner/zusammenlebendem, 

nichtehelichen Lebensgefährten, mit dem er/sie 

zusammenlebt 

Die Kinder werden dieser Kategorie zugeordnet 

(“Sohn/Tochter von [NOME COGNOME] und dessen 

Ehepartners/eingetragenen Lebenspartners/zusammen-

lebenden, nichtehelichen Lebensgefährten“), falls beide 

Elternteile ständig in der Unterkunft leben (oder die 

Unterkunft im Laufe des Jahres nutzen). 

 

1 Meldeamtliche Daten und Familienstand 
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Frage 1.2 Wurde die nichteheliche Lebens-

gemeinschaft laut Gesetz vom 20. Mai 

2016, Nr. 76, Art. 1, Absätze 36-65, 

welche die nichtehelichen 

Lebensgemeinschaften regeln, im 

Meldeamt der Gemeinde eingetragen?  

Laut Gesetz vom 20. Mai 2016, Nr.76 (Art. 1, Absätze 36 

und 37), versteht man unter „nichtehelicher Lebensge-

meinschaft“ die Beziehung zwischen zwei volljährigen 

Personen, die einander dauerhaft gefühlsmäßig 

verbunden sind, sich gegenseitig moralisch und materiell 

unterstützen und zwischen denen es keine Beziehungen 

aufgrund Verwandtschaft, Verschwägerung, Adoption, 

Ehe oder eingetragener Lebenspartnerschaft gibt. 

Zwecks Feststellung des dauerhaften Zusammenlebens 

und somit der entsprechenden Eintragung wird auf die 

meldeamtliche Erklärung laut Art. 4 und laut Buchstabe 

b) des 1. Absatzes von Artikels 13 der Meldeamt-

sordnung (Dekret des Präsidenten der Republik vom 30. 

Mai 1989, Nr. 223) Bezug genommen. 

 

Frage 1.6 Familienstand 

MOD. 2 Verheiratet 

Inklusive der Ehepartner, die aus zwingenden oder 

notwendigen Gründen getrennt voneinander leben. 

MOD. 3 De facto getrennt 

Verheiratete Personen, die sich in einer Ehekrise 

befinden, unabhängig davon, ob sie getrennt oder in 

derselben Unterkunft wohnen. 

MOD. 5  Geschieden 

Vormals verheiratete Personen, die bereits die Auflösung 

oder die Beendigung der zivilrechtlichen Wirkungen der 

Ehe laut Gesetz vom 1. Dezember 1970, Nr. 898, 

erhalten haben. 

 

 

 

 

Frage 2.1  Welche Staatsbürgerschaft besitzen Sie?  

MOD. 2  Ausländische  

Ausländische Personen mit mehreren Staatsbürgerschaf-

ten (außer der italienischen) müssen einen einzigen 

ausländischen Staat angeben, dessen Bürger sie sind, 

und zwar laut folgender Priorität: a) EU-Staaten b) 

andere Staaten. Bei mehreren Staatsbürgerschaften 

innerhalb der Gruppe a) oder b) wird nur ein Staat 

angegeben, der frei gewählt werden darf. 

Minderjährige, die als Kinder ausländischer Eltern in 

Italien geboren wurden, gelten nicht als italienische 

Staatsbürger, außer in jenen Fällen, in denen ihnen der 

italienische Staat laut Gesetz vom 5 Februar 1992, Nr. 

91, Art, 1, Absatz 1, Buchstabe B, ausdrücklich die 

italienische Staatsbürgerschaft zuerkennt.   

MOD. 3 Staatenlos  

In die Kategorie der Staatenlosen fallen auch jene Per-

sonen, deren Staatsbürgerschaft infolge der Auflösung, 

Trennung oder Vereinigung von Staaten nicht genau 

definiert werden kann. 

 

Frage 2.2 Besitzen Sie die italienische 

Staatsbürgerschaft seit der Geburt?  

Wenn Sie die italienische Staatsbürgerschaft seit Ihrer 

Geburt besitzen, wählen Sie „Ja“, auch wenn Sie im 

Ausland geboren wurden. 

„Nein“ wird ausgewählt:  

- wenn Sie auf Anfrage die italienische Staatsbürger-

schaft nach einem entsprechenden Verfahren und 

der Ausstellung der Verleihungsurkunde durch die 

zuständigen Behörden erhalten haben; 

- wenn Sie die italienische Staatsbürgerschaft durch 

Heirat, eingetragene Lebenspartnerschaft, ordentli-

che oder außerordentliche Einbürgerung, Geburt in 

Italien und durchgehenden rechtmäßigen Wohnsitz 

bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres erhalten 

haben; 

- wer die italienische Staatsbürgerschaft „automa-

tisch“ erhalten hat, zum Beispiel: 

a) Minderjährige, welche die italienische Staatsbür-

gerschaft erhalten haben, nachdem sie von 

einem italienischen Staatsbürger adoptiert 

wurden oder vom Elternteil mit italienischer 

Staatsbürgerschaft als leibliches Kind 

anerkannt oder rechtlich legitimiert wurden; 

b) minderjährige zusammenlebende Kinder einer 

Person, welche die italienische Staatsbürger-

schaft erworben hat. 

 

 

Frage 3.1 Aus welchem Grund nutzen Sie im 

Laufe des Jahres diese Unterkunft? 

MOD. 3  Sie nutzen diese Unterkunft aus Arbeitsgründen 

oder wegen beruflicher Ausbildung 

Die Antwort »Sie nutzen diese Unterkunft aus Arbeits-

gründen oder wegen beruflicher Ausbildung« muss auch 

von Angehörige der Streitkräfte, die die Unterkunft aus 

dienstlichen Gründen nutzen, gewählt werden. 

2 Staatsbürgerschaft 

 

3 Wohnort 
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MOD. 4  Sie kommen in diese Unterkunft zurück, um mit 

Ihrer Familie zusammen zu sein 

Die Antwort »Sie kommen in diese Unterkunft zurück, um 

mit Ihrer Familie zusammen zu sein« muss auch von den 

Kindern getrennter/geschiedener Paare, welche in der 

Unterkunft des anderen Elternteils leben und regelmäßig 

in diese Unterkunft zurückkehren, gewählt werden. 

 

 

 

 

 

Frage 4.2 Welcher ist der höchste Bildungsgrad, 

den Sie erlangt haben?  

Die aufgelisteten Studientitel sind jene, die im italieni-

schen Schulsystem erworben werden können. 

- Kinder mit 9 Jahren und mehr, die die Grundschule 

be-suchen, wählen „Kein Schulabschluss, kann aber 

lesen und schreiben“. 

- Personen (im Besonderen Ausländer), die den 

Studientitel im Ausland erworben haben, wählen den 

entsprechenden italienischen Schulabschluss. 

- Ausländische Bürger, die keinen Schulabschluss 

haben, wählen „Kein Schulabschluss, kann weder 

lesen noch schreiben“ oder „Kein Schulabschluss, 

kann aber lesen und schreiben“, und zwar in Bezug 

auf ihre Muttersprache. 

MOD. 3  Grundschulabschluss (oder entsprechende Ab-

schlussbewertung) 

Umfasst auch das Zeugnis, das nach der Beendigung 

von entsprechenden Kursen des zweiten Bildungsweges 

ausgestellt wird. 

MOD. 4  Mittelschulabschluss oder Abschluss der 

Berufsvorbereitungsschule (nicht nach 1965 

erlangt) 

In diese Kategorie fällt auch: 

- wer einen Abschluss der Unterstufe/Mittelstufe 

eines Musikkonservatoriums oder einer Nationalen 

Tanzaka-demie (2-3 Jahre) besitzt, der den mittleren 

Bildungs-abschlüssen an den Musikkonservatorien 

und der Nationalen Tanzakademie vor der Reform 

von 1999 (Gesetz Nr. 508/99) entspricht; 

- wer das Abschlussdiplom der Musikkonservatorien 

oder der Tanzausbildung besitzt, aber keinen 

Oberschulabschluss. 

 

MOD. 5  Berufsbefähigungsdiplom einer Oberschule von 

2-3 Jahren, das nicht zur Einschreibung an einer 

Universität berechtigt 

Abschluss einer Berufsschule, einer Lehrerbildungs-

anstalt, oder einer Kunstlehranstalt mit einer Dauer von 

weniger als 4 Jahren (2 bis 3 Jahre). Diese Studientitel 

berechtigen nicht zur Einschreibung an einer Universität. 

MOD. 6  Abschluss eines 3-jährigen lokalen berufs-

qualifizierenden Bildungsganges (Berufs- oder 

Fachschule) (Berufsbefähigungzeugnis/ 

Berufsbildungsdiplom einer Berufsqualifikation 

(zusätzliches 4. Jahr; seit 2005) 

Studientitel, der nach einem 3- oder 4-jährigen Ausbil-

dungskurs an einer Berufs- oder Fachschule (le FP) 

erlangt wird . Die IeFP-Kurse (Oberschul-reform aus dem 

Schuljahr 2010/2011) sind lokale berufsqualifizierende 

Ausbildungen, die eine Dauer von 3- oder 4 Jahren 

haben. Voraussetzung für die Zulassung zu diesen 

Lehranstalten und Schulen ist der Abschluss der 

Mittelschule oder der Berufsvorbereitungsschule. 

Diese Ausbildungskurse ersetzen vollständig die 

Abschlüsse, die nach dem Besuch einer 3-jährigen 

Oberschule erlangt wurden und seit dem Schuljahr 

2010/2011 nicht mehr angeboten werden. 

MOD. 7  Maturadiplom / Diplom einer 4- bis 5-jährigen 

Oberschule, das zur Einschreibung an einer 

Universität berechtigt 

Oberschulabschluss, der z. B. an einem Gymnasium, 

einer Berufsschule, einer Lehrerbildungsanstalt, einem 

pädagogischen Gymnasium oder einer Oberschule mit 

technischem oder Kunstschwerpunkt erlangt wurde. Es 

handelt sich dabei um einen Studientitel, der nach 

Beendigung einer 4- oder 5-jährigen Oberschule erlangt 

wird und der zur Einschreibung an einer Universität 

berechtigt. Eingeschlossen sind auch die Abschlüsse 

nach dem Besuch des Zusatzjahres (z. B. des 5. Jahres 

der Lehrerbildungsanstalt) oder des 2. Studienzyklus  

(z. B. des 4. und 5. Jahres einer Berufs- und Fachschule). 

MOD. 8  Zeugnis der höheren technischen 

Spezialisierung IFTS (seit 2000) 

Abschluss einer höheren technischen Spezialisierung 

(IFTS), d.h. einer regionalen Weiterbildung mit einer 

Dauer von normalerweise 1 Jahr. Zugang mit Matura-

diplom/Diplom einer Oberschule (4-5 Jahre) oder einem 

Berufsbefähigungsdiplom (4. Jahr IeFP). In seltenen 

Fällen werden auch Personen zugelassen, die nicht im 

Besitz eines Oberschulabschlusses (4-5 Jahre) sind, 

deren Befähigung aber nachgewiesen werden kann. 

 

 

4 Bildung und Weiterbildung 

 



4 

MOD. 9  Diplom höherer technischer Institute ITS              

(2- oder 3-jährige Studiengänge) (seit 2013) 

Abschluss eines höheren technischen Institutes (ITS). 

Diese Lehrgänge gibt es seit 2011 und dauern in der 

Regel 2 Jahre (verlängerbar auf 3). Zugang mit einem 

Maturadiplom oder Diplom einer 5-jährigen Oberschule. 

MOD. 10  Diplom einer Kunst- Tanz oder Schauspiel-

akademie, eines Istituto Superiore per le 

Industrie Artistiche (ISIA) oder eines 

Konservatoriums (alte Studienordnung) 

Dabei handelt es sich um die Studiengänge, die vor der 

Einführung der AFAM-Kurse (Alta Formazione Artistica, 

Musicale e Coreutica) gestartet wurden. Dazu zählen: 

- Abschluss an einer Kunstakademie, an einer staat-

lichen Schauspiel- oder Tanzschule, einem Musik-

konservatorium, einem Istituto Superiore per le 

Industrie Artistiche (ISIA) - Studiengänge der alten 

Studienordnung, vor der Reform des AFAM-Sektors 

(Gesetz Nr. 508/99). 

Wer nicht zusätzlich einen Oberschulabschluss 

besitzt, gibt „Mittelschulabschluss (seit 2007 Ab-

schluss Sekundarstufe I) oder Abschluss der Berufs-

vorbereitungsschule (nicht nach 1965 erlangt)“ an. 

Wer dazu auch den Zusatzstudiengang nach dem 

Abschluss besucht hat, gibt „Akademisches Diplom 

Höherer Bildung in Kunst, Musik und Tanz (AFAM) 1. 

Grades“ an. 

- Abschluss der Übersetzer- und Dolmetscherschule 

vor dem Gesetz 697/86. Wer nach der Reform 

(Gesetz 697/86) den Abschluss für Sprachmittler 

gemacht hat, gibt „Universitätsabschluss (2-3 Jahre) 

laut alter Studienordnung (einschließlich der 

Schulen für spezielle Ausbildungsrichtungen oder 

parauniversitären Studiengänge)“ an. 

MOD. 11  Universitätsabschluss (2-3 Jahre) laut alter 

Studienordnung (einschließlich der Schulen für 

spezielle Ausbildungsrichtungen oder parauni-

versitären Studiengänge) 

Studientitel, der nach Beendigung eines universitären Di-

plomstudienganges oder einer Sonderausbildungsschule 

erlangt wurde. Solche Studiengänge dauern mindestens 

2 und höchstens 3 Jahre (Diplomstudiengang Statistik, 

Diplomstudiengang Grundschulaufsicht, Diplomstudien-

gang Sport laut alter Studienordnung, Diplomstudien-

gang Paläographie und Musikphilologie, usw.). 

Eingeschlossen sind auch die Abschlüsse der Fachhoch-

schule für Sprachmittler, die nach der Reform (Gesetz 

Nr. 697/86) eingerichtet wurde. 

 

MOD. 12  Akademisches Diplom 1. Ebene ( AFAM; 

Höhere Bildung in Kunst, Musik und Tanz) 

Dabei handelt es sich um Studiengänge, die nach der 

Reform des AFAM-Sektors (Gesetz Nr. 508/99) 

eingeführt wurden, zu denen man mit einem 

Oberschulabschluss oder einem anderen anerkannten 

Abschluss, der im Ausland erlangt wurde, zugelassen 

wird. Dazu zählen die akademischen Diplome an der 

Kunstakademie, staatlichen Schauspielschule, nationalen 

Tanzakademie, den Musikkonservatorien, der Hochschule 

ISIA (Istituto Superiore per le Industrie Artistiche) - 

Studiengänge der neuen Studienordnung.  

Sie entsprechen den Abschlüssen von 3-jährigen 

Studiengängen. 

MOD. 13  Abschluss eines 3-jährigen Bachelorstudien-

ganges (1. Zyklus laut neuer Studienordnung) 

Im Zuge der Hochschulreform wurden zwei aufeinander-

folgende Studienzyklen eingeführt: Bachelorstudiengang 

und Masterstudiengang. Der Bachelorstudiengang (1. 

Zyklus) dauert 3 Jahre. 

MOD. 14  Akademisches Diplom 2. Ebene (AFAM; Höhere 

Bildung in Kunst, Musik und Tanz)  

Dabei handelt es sich um Studiengänge, die nach der 

Reform des AFAM-Sektors (Gesetz Nr. 508/99) einge-

führt wurden, zu denen man mit einem akademischen 

Diplom der 1. Ebene oder einem 3-jährigen Bachelor-

studiengang oder einem anderen anerkannten Ab-

schluss, der im Ausland erlangt wurde, zugelassen wird. 

Nach Abschluss erhält man ein akademisches Diplom 

der 2. Ebene. 

Dazu zählen die akademischen Diplome der Kunst-, 

Schauspiel und Tanzakademien, der Konservatorien 

sowie des Istituto Superiore per le Industrie Artistiche 

(ISIA) der neuen Studienordnung.  

Sie entsprechen den Abschlüssen von 2-jährigen 

Studiengängen. 

MOD. 15  Abschluss eines 2-jährigen Masterstudien-

gangs (Weiterbildender Masterstudiengang 2. 

Grades laut neuer Studien-ordnung) 

Studientitel, der nach Abschluss eines 2-jährigen 

Universitätsstudiums erlangt wird. Zugangsvoraus-

setzung ist der Abschluss eines 3-jährigen Bachelorstu-

dienganges laut neuer Studienordnung, eines 3-jährigen 

Universitätsabschlusses oder eines akademischen 

Diploms der 1. Ebene. 
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MOD. 16  Universitätsdiplom (4-6 Jahre) laut alter 

Studienordnung, Abschluss eines einstufigen 

Fachlaureatsstudienganges laut neuer 

Studienordnung 

- Diplomstudium laut alter Studienordnung: 

Studientitel, den man nach Absolvierung eines 

Universitätsstudiums mit einer Dauer von 

mindestens 4 und höchstens 6 Jahren erlangt. 

Zugangsvoraussetzung zu diesen Studiengängen ist 

der Abschluss einer 4- oder 5-jährigen Oberschule.  

- Abschluss eines einstufigen Masterstudiengangs: 

Studientitel, den man nach Absolvierung eines 

Universitätsstudiums mit einer Dauer von 

mindestens 5 und höchstens 6 Jahren erlangt. 

Zugangsvoraussetzung ist der Abschluss einer 

Oberschule (4-5 Jahre). 

MOD. 17  Promotion (Akademischer Doktorgrad) / 

Akademisches Diplom zur 

Forschungsausbildung AFAM 

Den akademischen Doktorgrad erhält man nach 

Abschluss eines Doktoratstudiums oder nach Erhalt 

eines AFAM-Diploms (Universitätsstudium laut alter Stu-

dienordnung, einstufiger Masterstudiengang laut neuer 

Studienordnung, 2-jähriger Masterstudiengang 2. Grades 

laut neuer Studienordnung und AFAM-Diplom 2. Grades), 

also nach Abschluss eines mindestens 3-jährigen Studi-

ums, in dessen Verlauf auch geforscht wird. 

Ausgeschlossen sind Studientitel anderer postuniversitärer 

Ausbildungen oder andere Ausbildungen nach Erhalt des 

AFAM-Diploms. 

Frage 4.5 In welcher Schule bzw. welchen 

Studiengang sind Sie eingeschrieben? 

MOD. 1  Grundschule  

Entspricht der ersten Stufe der Grundausbildung mit 

einer Dauer von fünf Jahren. 

MOD. 2  Mittelschule 

Entspricht der zweiten Stufe der Grundausbildung mit 

einer Dauer von drei Jahren und stellt den Abschluss des 

ersten Bildungszyklus dar. Umfasst auch jene, die in 

einen vorakademischen Kurs eines Musikkonserva-

toriums oder einer Tanzakademie eingeschrieben sind. 

Wird gleichzeitig ein Schulkurs besucht, so ist dieser 

anzugeben und nicht der vorakademische Kurs. 

MOD. 3  Dreijähriger lokaler berufsqualifizierender 

Bildungsgang oder zusätzliches berufsbildendes 

4. Jahr (Berufs- oder Fachschule) 

Umfasst die 3- oder 4-jährigen Berufsbildungskurse 

(IeFP), welche die 3-jährigen Berufsbefähigungskurse 

ersetzen, die seit dem Schuljahr 2010/2011 im Zuge 

der Oberschulreform nicht mehr angeboten werden. 

MOD. 4  Oberschule  

Umfasst die 5-jährigen weiterführenden Schulen, die mit 

einem Maturadiplom abschließen, das zur Einschreibung 

an einer Universität berechtigt. Zugangsvoraussetzung 

ist der Abschluss der Mittel- oder Berufsvorbereitungs-

schule. 

MOD. 5  Lehrgang Höhere technische Bildung (IFTS)  

Umfasst die regionalen Lehrgänge der höheren techni-

schen Bildung (IFTS) mit einer Dauer von normalerweise 

1 Jahr. Zugangsvoraussetzung ist ein Maturadiplom (5 

Jahre) oder ein Berufsbefähigungsdiplom (4. Jahr Berufs- 

oder Fachschule). Nach Abschluss wird ein Zeugnis 

höherer technischer Spezialisierung ausgestellt. 

MOD. 6  Lehrgang eines höheren technischen Institutes 

ITS 

Umfasst die meist 2-jährigen ITS-Studiengänge (in 

seltenen Fällen auf 3 Jahre erweiterbar). 

MOD. 7  Bachelorstudiengang (1. Zyklus), Master 1. 

Grades 

Umfasst dreijährige universitäre Studiengänge 

(1.Zyklus), nach deren Abschluss man ein Universitäts-

diplom oder einen Bachelor laut neuer Studienordnung 

erlangt. 

Umfasst auch die zwei- und dreijährige Universitäts-

studiengänge, nach deren Abschluss man ein 

Universitätsdiplom oder einen dreijährigen 

Studienabschluss (laut alter Studienordnung) 

erlangt, und die Schulen für spezielle 

Ausbildungsrichtungen oder parauniversitäre 

Studiengänge. Umfasst auch die 

postuniverstitären Spezialisierungen, 

weiterbildenden Studiengänge oder oder 

Masterstudiengänge 1. Grades.  

MOD. 8  Studiengang der 1. Ebene der Höheren Bildung 

in Kunst, Musik und Tanz (AFAM) 1. Grades; 

postuniversitärer akademischer Spezialisie-

rungskurs (einschließlich Master 1. Grades) 

Umfasst die 3-jährigen akademischen Studiengänge der 

Höheren Bildung in Kunst, Musik und Tanz (AFAM) 1. 

Grades, die Studiengänge laut alter Studienordnung und 

die Spezialisierungen nach Erhalt eines AFAM-Diploms 

sowie die Master 1. Grades. 

MOD. 10  2-jähriger Fachlaureatsstudiengang 

2-jähriger universitärer Studiengang (2. Grades), nach 

dessen Abschluss man ein Diplom eines Fachlaureats 

erhält. Zugangsvoraussetzung ist der Abschluss eines 3-

jährigen Studienganges 1. Grades. 
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MOD. 11  Einstufiger Fachlaureatsstudiengang (4-6 Jah-

re); Master 2. Grades; postuniversitärer 

akademischer Spezialisierungskurs 

Universitätsstudien mit einer Dauer von mindestens 4 

Jahren, nach deren Abschluss man ein Doktorat erhält. 

Umfasst sowohl die Studiengänge zur Erlangung des 

klas-sischen Doktorats laut alter Studienordnung als 

auch die Fachlaureatsabschlüsse laut neuer Studienord-

nung. Zugangsvoraussetzung zu diesen Studiengängen 

ist der Abschluss einer 4- oder 5-jährigen Oberschule. 

Außerdem umfassen sie auch die postuniversitären 

Spezialisierungen und Master 2. Grades. 

MOD. 12  Forschungsdoktorat oder Akademisches 

Diplom zur Forschungsausbildung 

Umfasst die Forschungsdoktorate und die Studiengänge 

zur Erlangung der Forschungsdoktorate AFAM. 

 

 

Frage 4.7 Haben Sie in der Bezugwoche einen 

beruflichen Aus- oder Weiter-

bildungskurs besucht (kostenlos    

oder gegen Bezahlung)? 

Die (kostenlosen oder kostenpflichtigen) Aus- und 

Weiterbildungskurse können von unter¬schiedlichen 

Einrichtungen organisiert und finanziert werden 

(Unternehmen, öffentliche oder private Institutionen) und 

verschiedene Interessensgebiete umfassen, z. B. 

Sprach- oder Informatikkurse, Kurse für Friseure, 

Konditoren, usw.). 

 

 

 

Frage 5.1  In der Bezugwoche waren Sie: 

MOD. 4  Bezieher/in einer oder mehrerer Renten 

aufgrund vorhergehender Arbeit oder 

Bezieher/in von Kapitalerträgen 

- Bezieher/in einer oder mehrerer Renten aufgrund 

vorhergehender Arbeit: wer eine oder mehrere 

Alters-, vorgezogene  oder Arbeitsunfähigkeitsrenten 

bezieht. Diese Leistungen werden infolge der 

Erwerbstätigkeit der Person, bei Erreichen 

bestimmter Altersgrenzen, bei einer bestimmten 

Anzahl an Beitragsjahren und bei verminderter 

Arbeitsfähigkeit ausbezahlt. In diese Kategorie fallen 

auch die Renten infolge von Arbeitsunfällen oder 

Berufskrankheiten. Das Merkmal dieser Renten ist, 

dass die Person aufgrund einer Beeinträchtigung 

entsprechend dem Grad derselben oder im Todesfall 

(in diesem Fall wird die Rente an die 

Hinterbliebenen ausbezahlt) entschädigt wird, wenn 

dies die Folge eines Ereignisses bei der Ausübung 

der Erwerbstätigkeit darstellt. Diese Entschädigun-

gen werden nur dann ausbezahlt, wenn ein 

Betragsminimum eingezahlt wurden. 

- Bezieher/in von Kapitalerträgen: wer ein 

Einkommen, eine Rendite oder einen Verdienst aus 

Eigentum, Investitionen, Zinsen, Mieten, Tantiemen, 

usw. bezieht. 

MOD. 7  In einer anderen Stellung 

Wer sich in einer anderen Situation befindet als in den 

oben angeführten (z.B. wer Rentner aus anderen 

Gründen als berufliche Tätigkeit, Bezieher einer 

Sozialrente oder Zivilinvalidenrente bezieht usw.). 

5 Erwerbs- oder Nichterwerbsstellung 


